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SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNGEN DER HELLENISCHEN REPUBLIK – RECHTSSACHE C-62/14 

AN  

DEN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER 

DES 

GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION. 

ERKLÄRUNGEN 

der  Hellenischen Republik, gesetzlich vertreten durch Styliani Charitaki, 

Rechtsberaterin des Juristischen Dienstes des Staates, Smaragda Lekkou und 

Maria Skorila, Prozessbevollmächtigte, Juristischer Dienst des Staates, 

Zustellungsbevollmächtigter: der Botschafter Griechenlands in Luxemburg (Val 

St. Croix 117, Luxemburg). 

IN DER RECHTSSACHE 

C-62/14 

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverfassungsgerichts in 

dem Rechtsstreit: 

Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Noelling, Karl 

Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber u. a.,  Johann 

Heinrich von Stein u. a. und der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag 

gegen den Deutschen Bundestag (beigetreten und Antragsgegner) und die 

Bundesregierung (beigetreten). 

Die  Hellenische Republik hat die Ehre, gegenüber dem Gerichtshof folgende 

Erklärungen abzugeben: 

[Or. 2] 
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I. DIE VORLAGEFRAGEN 

1.  Das Bundesverfassungsgericht bittet den Gerichtshof mit dem vorliegenden 

Vorabentscheidungsersuchen über die Wirksamkeit und die Rechtmäßigkeit 

des Beschlusses der Europäischen Zentralbank (EZB) vom 6. September 

2012, dem sogenannten OMT-Beschluss (Outright Monetary Transactions), 

bezüglich eines Rahmens  zur Eilhandlung  durch die EZB unter den 

Voraussetzungen und unter Verwendung des Instruments des Ankaufs von 

Staatsanleihen am Sekundärmarkt zu befinden. 

2.  Nach Auffassung der griechischen Regierung wird der Gerichtshof gebeten, 

im Allgemeinen  darüber zu befinden, ob die Europäische Zentralbank  die 

Kompetenz besitzt, auf der Grundlage des primären Unionsrechts und ihrer 

Satzungsvorschriften Beschlüsse wie den vorliegenden  OMT-Beschluss zu 

treffen. 

3.  Die Vorlagefragen ergeben sich fast zur Gänze nach einer  Verknüpfung 

oder/und einem Vergleich des  im OMT-Beschluss vorgesehenen 

Tätigwerdens der EZB als institutionellen Organ der Union mit dem für den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus  (ESM) vorgesehenen Tätigwerden. 

Letzterer stellt dabei eine internationale Finanzierungsorganisation dar, die 

mittels eines entsprechenden Vertrags von den Mitgliedstaaten der Eurozone 

gegründet wurde. 

4.  Eine weitere Betrachtung der Vorlagefragen könnte gegebenenfalls zu dem 

Schluss führen, dass der Gerichtshof darum gebeten wird, im Wesentlichen 

zusätzlich und mittelbar die Richtigkeit  der politischen und technischen 

Entscheidungen  der EZB,  die  zu dem  OMT-Beschluss  geführt  haben,  zu 

bewerten, aber  [Or. 3]  auch zu einer  Bewertung künftiger Entscheidungen 

der EZB über Umsetzungsmaßnahmen bezüglich des OMT-Beschlusses in 

hypothetischen Fällen. 
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II. 

DER RECHTSSTREIT DER AUSGANGSVERFAHREN 

5.  Die Beschwerdeführer und die  Antragstellerin  im Ausgangsverfahren, 

natürliche und juristische  Personen,  gehen gegen Handlungen oder 

Unterlassungen ihrer nationalen  Staatsorgane,  bestehend aus der 

Anwendung oder der  Untätigkeit  im Hinblick auf eine Aufhebung des 

OMT-Beschlusses  vor, der nach  ihrer Auffassung gegen die nationalen 

Rechtsnormen, aber auch gegen Unionsrecht verstößt. 

6.  Wie auch das vorlegende Gericht unter Verweis auf die entsprechende  ad 

hoc Rechtsprechung des Gerichts der Europäischen Union (Beschluss vom 

10. Dezember 2013 in der Rechtssache T-492/12, von Storch u. a./EZB) 

feststellt,  sind die Beschwerdeführer und die Antragstellerin nicht 

unmittelbar  betroffen  und können somit nicht direkt auf Aufhebung des 

EZB-Beschlusses klagen. 

7.  Des Weiteren und trotz des Umstands, dass die EZB keine Entscheidung 

oder Maßnahme getroffen hat, die sich auf den OMT-Beschluss stützt, wie 

auch das vorlegende Gericht einräumt, ziehen die Beschwerdeführer und die 

Antragstellerin  mit  ihren Einwendungen  die Wirksamkeit  und die 

Rechtmäßigkeit der in Rede stehenden Handlung der EZB in Zweifel. 

8.  Das vorlegende Gericht, das die rechtlichen Bedenken der Beschwerdeführer 

und der Antragstellerin  zu teilen scheint, versäumt nicht,  auch auf seine 

Zweifel hinsichtlich der Zulässigkeit des vorliegenden 

Vorabentscheidungsersuchens hinzuweisen, weshalb das 

Vorabentscheidungsersuchen auch hilfsweise begründet wird. 

III.  DIE UNZULÄSSIGKEIT DES VORABENTSCHEIDUNGS-

ERSUCHENS 

9.  Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs kann dieser ein 

Vorabentscheidungsersuchen  eines nationalen Gerichts nur dann 

zurückweisen, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich 

in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des 

Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder 

wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben 

verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten 

Fragen erforderlich sind (Urteil  vom 19. Juli 2012, C-470/11, GarkaIns, 

noch nicht in der amtlichen  Sammlung veröffentlicht,  Rn. 18 und die dort 

angeführte Rechtsprechung). [Or. 4] 

10.  Unabhängig von der Natur des OMT-Beschlusses hat die EZB bislang keine 

konkrete Maßnahme zu seiner  Umsetzung unternommen, die mit auf 

Unionsrecht  beruhenden  Rechten der Beschwerdeführer und der 

Antragstellerin des Ausgangsverfahrens zusammenhängt oder solche 
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unmittelbar beeinflusst.  Daher  sind  nach Auffassung der griechischen 

Regierung die vorgelegten Fragen  als rein hypothetisch anzusehen und 

stehen im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Bewertung  der 

Beschwerdeführer und der Antragstellerin  hinsichtlich  der Richtigkeit der 

Entscheidungen  und der Aufrichtigkeit  der  Absichten der EZB, wie sie  in 

ihrem streitigen Beschluss ausgeführt werden. 

11.  Folglich  ist die griechische  Regierung der Auffassung, dass die zur 

Vorabentscheidung  vorgelegten Fragen gemäß  Art. 267 AEUV auch nach 

der hilfsweise erfolgten Begründung unzulässig sind. 

12.  Darüber hinaus  und für den Fall, dass der Gerichtshof befindet, dass die 

vorgenannten 

Gründe für die Unzulässigkeit des 

Vorabentscheidungsersuchens nicht vorliegen, ist die griechische Regierung 

der Ansicht, dass einer Beurteilung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der 

Vorlage der betreffenden Fragen  die Prüfung der Natur des 

OMT-Beschlusses vorangehen muss. 

13.  Der  Gerichtshof ist auf der  Grundlage der Verträge (Art. 19 EUV  und 

Art. 263, 267 AEUV) mit der rechtlichen Überprüfung der Handlungen der 

Organe der Union, der Auslegung des Unionsrechts sowie mit der inzidenten 

Überprüfung  der  Gültigkeit  und  Auslegung  der  Handlungen  der 

Unionsorgane betraut. 

14.  Die Handlungen und Unterlassungen der EZB unterliegen der Überprüfung 

und  Auslegung durch den  Gerichtshof unter den Bedingungen, die in den 

Verträgen vorgesehen sind (Art. 35 der Satzung des ESZB und der EZB, im 

Folgenden. Satzung). 

15.  Folglich hängt die Zulässigkeit des beim  Gerichtshof  eingereichten 

Vorabentscheidungsersuchens  davon  ab,  ob die zu beurteilende Handlung 

der EZB als institutionellen  Organs  der Union der Wirksamkeits-  und 

Rechtmäßigkeitskontrolle des Gerichtshofs sowie der Auslegung durch ihn 

unterliegt. 

16.  Die Verträge legen auf institutioneller Ebene die Unabhängigkeit der EZB 

fest und schützen  sie  bei  der Ausübung ihrer Aufgaben vor etwaigen 

politischen Übergriffen (Art. 282 Abs. 3 AEUV und Art. 7 der Satzung). 

17.  Die EZB kann Verordnungen und Beschlüsse erlassen sowie Empfehlungen 

und Stellungnahmen abgeben  (Art. 34.1  der Satzung). Von den 

vorgenannten Rechtsakten [Or. 5] unterliegen nur die Verordnungen und die 

Beschlüsse der EZB der Kontrolle des Unionsrichters (Art. 263 AEUV). 

18.  Der als Beschluss  gekennzeichnete  Rechtsakt  der EZB ist derjenige, der 

erforderlich ist, um die dem ESZB nach den Verträgen und der Satzung 

übertragenen Aufgaben zu erfüllen  (Art. 34.1  der  Satzung).  Die 
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Veröffentlichung der Entscheidungen der EZB unterliegt  ihrem 

Ermessen (Art. 34.2 der Satzung). 

19.  Der EZB-Rat und das Direktorium sind die Beschlussorgane der EZB 

(Art. 9.3  der  Satzung). Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind 

vertraulich, und es liegt im Ermessen des EZB-Rates, die Ergebnisse seiner 

Versammlungen zu veröffentlichen (Art. 10.4 der Satzung). 

20.  Der EZB-Rat erlässt die Leitlinien und Beschlüsse, die notwendig sind, um 

die Erfüllung der dem ESZB nach den Verträgen und dieser Satzung 

übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. Der EZB-Rat legt die Geldpolitik 

der Union fest, gegebenenfalls einschließlich von Beschlüssen in Bezug auf 

geldpolitische Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstellung von 

Zentralbankgeld im ESZB, und erlässt die für ihre Ausführung notwendigen 

Leitlinien (Art. 12.1 der Satzung). 

21.  Die EZB kann auf den Finanzmärkten tätig werden,  indem sie  –  unter 

anderem – börsengängige Wertpapiere im Wege von Offenmarktgeschäften 

endgültig kauft und verkauft (Art. 18.1 der Satzung). 

22.  Die EZB stellt allgemeine Grundsätze für ihre eigenen Offenmarkt-  und 

Kreditgeschäfte und die der nationalen Zentralbanken auf; hierzu gehören 

auch die Grundsätze für die Bekanntmachung der Bedingungen, zu denen 

sie bereit sind, derartige Geschäfte abzuschließen (Art. 18.2 der Satzung). 

23.  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des OMT-Beschlusses im Wege einer 

Pressemitteilung der EZB fand  die Leitlinie der  EZB 2011/14  über 

geldpolitische Instrumente und Verfahren des Eurosystems (ABl. L 331 vom 

14.12.2011. S. 1) Anwendung. Punkt 1.6. dieser Leitlinie sieht ausdrücklich 

vor, dass der EZB-Rat die Instrumente, Konditionen, Zulassungskriterien 

und Verfahren für die Durchführung von geldpolitischen Handlungen  des 

Eurosystems jederzeit ändern kann. 

24.  Aus dem Inhalt des im Vorabentscheidungsersuchen enthaltenen Ausschnitts 

des Sitzungsprotokolls  geht hervor, dass der EZB-Rat den grundsätzlichen 

[Or. 6]  Parametern  der OMT, die nach seiner Sitzung in einer 

Pressemitteilung veröffentlicht werden sollten, zustimmte. 

25.  Aus der entsprechenden Pressemitteilung geht hervor, dass sich der EZB-Rat 

in dieser Sitzung und im Rahmen der Planung und Gestaltung der 

Geldpolitik, auf einem allgemeinen Rahmen technischer Merkmale in Bezug 

auf  vom Eurosytem vorgenommene Durchführung endgültiger 

Transaktionen auf dem sekundären Markt der Staatsanleihen zur 

Sicherstellung einer ungestörten Transmission der Geldpolitik und zur 

Sicherstellung einer einheitlichen Geldpolitik  geeinigt hat.  Der EZB-Rat 

verpflichtet sich bei den Ankündigungen seines künftigen Tätigwerdens in 

keinem Punkt  der Pressemitteilung; nicht einmal in Bezug auf die 
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Durchführung auch nur einer solchen Transaktion. Aus der Pressemitteilung 

geht eindeutig hervor, dass sich der EZB-Rat das Recht vorbehält, je nach 

den Gegebenheiten des jeweiligen Sachverhalts darüber zu entscheiden, ob 

ein entsprechender Eingriff des Eurosystems erforderlich ist oder nicht, und 

wenn ja, in welchem Grad. 

26.  Nach Auffassung der griechischen Regierung legt der OMT-Beschluss, wie 

er  aus dem Protokoll der EZB-Ratssitzung und der entsprechenden 

Pressemitteilung hervorgeht, weder Rechtsnormen  fest,  noch ergänzt er 

solche,  und  er  stellt auch keine rechtlich bindende Handlung mit 

unmittelbarer Wirkung oder eine Maßnahme mit Rechtswirkungen dar. Der 

OMT-Beschluss ist eine politische Ankündigung der EZB in Bezug auf ihre 

Absichten zur Vornahme eines geeigneten außerordentlichen Tätigwerdens 

im Rahmen des ihr in den Verträgen erteilten Mandats,  sofern und  wann 

immer dies erforderlich ist. 

27.  Folglich vertritt die  griechische  Regierung die Ansicht, dass der 

OMT-Beschluss nicht den Gegenstand einer Beurteilung in einem 

Vorabentscheidungsverfahren  darstellen  kann  und dass die Vorlagefragen, 

die im Wesentlichen die Auslegung von Absichten und die Bewertung der 

Politiken der unabhängigen  EZB bezwecken,  als unzulässig abzuweisen 

sind. 

IV.  BEURTEILUNG DER FRAGEN (für den Fall ihrer Zulässigkeit) 

28.  Die erste Hauptfrage betrifft die Problematik, inwieweit der OMT-Beschluss 

mit den Regelungen der Art. 119 und 127 Abs. 1 und 2 AEUV sowie mit 

Art. 17 bis 24 der Satzung vereinbar ist. 

29.  Ausgangspunkt  für die Frage ist  die nach Auffassung der  griechischen 

Regierung fälschliche Annahme des vorlegenden Gerichts  dahin  gehend, 

dass  [Or. 7]  die EZB mit  dem OMT-Beschluss über ihr  in den 

unionsrechtlichen Vorschriften geregeltes Mandat der EZB in Bezug auf die 

Währungspolitik hinausgehe und in Belange der Mitgliedstaaten eingreife. 

30.  Zur  Erläuterung der Frage einer Kompetenzüberschreitung bzw. zur 

Begründung der Annahme einer solchen bezieht sich das vorlegende Gericht 

auf die „Konditionalität“,  die  „Selektivität“,  die  „Parallelität“  und die 

„Umgehung“ als charakteristische Merkmale des OMT-Beschlusses.  

31.  Die zweite Hauptfrage befasst sich mit der Problematik eines Verstoßes des 

OMT-Beschlusses gegen  Art. 123 AEUV,  der die „monetäre 

Haushaltsfinanzierung“ untersagt. 

32.  Zur Präzision der zweiten Frage bzw. zu deren Begründung bezieht sich das 

vorlegende  nationale  Gericht auf Bestimmungen oder das Fehlen von 
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Bestimmungen im OMT-Beschluss  über  potenzielle Ankäufe von 

Staatsanleihen  auf dem Sekundärmarkt (Volumen, Marktpreisbildung, 

Eingriff in die Marktlogik, Ausfallrisiko, Schuldenschnitt). 

33.  Nach Ansicht der Hellenischen Republik erfordert die Beantwortung jeder 

einzelnen  dieser  Fragen die Einordnung der Bedenken des vorlegenden 

Gerichts in einen umfassenderen Rahmen, um die  Zwecke und Ziele der 

Union  zu verstehen, die mit dem Willen ihrer Mitgliedstaaten geschaffen 

wurde. 

34.  Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer 

Völker zu fördern (Art. 3 Abs. 1 EUV). Zu ihren Zielen gehört, dass sie auf 

die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität hinwirkt und 

den wirtschaftlichen  Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten  fördert.  Die Union errichtet eine Wirtschafts-  und 

Währungsunion,  deren Währung der Euro ist (Art. 3  Abs. 3 und 4 EUV). 

Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den 

Zuständigkeiten, die ihr in den Verträgen übertragen sind (Art. 3  Abs. 6 

EUV). 

35.  Die Union hat eine ausschließliche Zuständigkeit  im Bereich der 

Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (Art. 3 

AEUV). 

36.  Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der 

Union. Zu diesem Zweck erlässt der Rat Maßnahmen; insbesondere 

beschließt er die Grundzüge dieser Politik, während für die Mitgliedstaaten, 

deren Währung der Euro ist,  besondere Regelungen gelten  (Art. 5  Abs. 1 

AEUV). [Or. 8] 

37.  Das interaktive Verhältnis zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik wird 

vom Unionsgesetzgeber mit einem besonderen  Titel VIII (zu diesen 

Politiken von herausragender Bedeutung) im AEUV feierlich anerkannt. 

38.  Art. 119 AEUV sieht unter der Überschrift „Wirtschafts-  und 

Währungspolitik“  vor, dass  die in diesem Artikel geregelte  Tätigkeit  der 

Mitgliedstaaten und der Union die Einhaltung von vier  richtungweisenden 

Grundsätzen  voraussetzt: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und 

monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare 

Zahlungsbilanz (Art. 119 Abs. 3 AEUV). 

39.  Zur Erfüllung der Ziele des  Art. 3  EUV  umfasst die Tätigkeit der 

Mitgliedstaaten und der Union die Einführung einer Wirtschaftspolitik, die 

auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, 

dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht (Art. 119 

Abs. 1, 120 bis 126 AEUV). 
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40.  Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit eine einheitliche Währung, den Euro, 

sowie die Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld-  sowie 

Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen 

und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der 

Union unterstützen sollen (Art. 119 Abs. 2 AEUV). 

41.  Im Rahmen der koordinierten und auf gemeinsamen allgemeinen Leitlinien 

beruhenden  Wirtschaftspolitik der Union und im Rahmen der 

Wirtschaftspolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten,  die sich in das 

allgemeine vorgenannte Verständnis einfügen,  ist  es  der EZB und  den 

nationalen Zentralbanken untersagt,  Überziehungs-  oder andere 

Kreditfazilitäten zu gewähren – und zwar u. a. für die Mitgliedstaaten, sowie 

unmittelbar von diesen Schuldtitel zu erwerben (Art. 123 AEUV). 

42.  Im Kapitel zur Währungspolitik (Art. 127 bis 133 AEUV) und in gänzlicher 

Übereinstimmung zu den Grundsätzen des Art. 119 AEUV  wird die 

Erhaltung der Preisstabilität als  vorrangiges Ziel des ESZB festgelegt, 

während die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Union 

eine wesentliche Verpflichtung des ESZB darstellt, um zur Verwirklichung 

der Ziele der Union beizutragen  (Art. 127  Abs. 1 AEUV). Darüber  hinaus 

werden die Festlegung und die Ausführung der Geldpolitik der Union als die 

erste der grundlegenden Aufgaben des ESZB  vorgesehen  (Art. 127  Abs. 2 

AEUV). 

43.  Die Bestimmungen für das ESZB werden auch in dem die EZB betreffenden 

Artikel (Art. 282 Abs. 1, 2 AEUV). [Or. 9] wieder aufgenommen. 

44.  Trotz der unbestreitbaren  Bedeutung,  die die Verträge der Planung und 

Anwendung der Währungspolitik der Union beimessen, enthalten sie keine 

Definition des Begriffs der „Währungspolitik“. 

45.  Nach Ansicht der griechischen Regierung handelt es sich dabei nicht um ein 

Versehen  oder eine Lücke, da  nur die Wirtschaftswissenschaft  als 

Wissenschaft, die die verschiedenen Wirtschaftsphänomene mikro- wie auch 

makroökonomisch studiert und analysiert,  in der Lage ist,  Normen, 

Grundsätze oder Theorien zu den Wirtschaftsphänomenen in 

wissenschaftlich  anerkannter Weise  zu formulieren und  Beispiele sowie 

Umsetzungswege der wirtschaftlichen Grundsätze der Theorien 

vorzuschlagen. 

46.  In diesem  Zusammenhang  sieht die Wirtschaftswissenschaft  die 

Währungspolitik als Teil der Makroökonomie an, d. h.  als einen Aspekt 

einer Wirtschaftspolitik mit einer etwas freien Definition,  nämlich  als 

makroökonomische Politik,  die von der Zentralbank zum Zweck der 

Verwaltung der Geldmenge und der Zinssätze festgelegt wird. 
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47.  Unter diesem Blickwinkel betrachtet stellt die Währungspolitik im Sinne der 

Verträge ein Instrument zur Erreichung der objektiven Ziele der Union im 

Rahmen ihrer weiteren Politiken dar, dessen Gebrauch die Mitgliedstaaten 

der unabhängigen technokratischen Wirtschaftskenntnis und -erfahrung der 

Mitglieder des EZB-Rates anvertraut haben, in dem auch die Präsidenten der 

nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 

vertreten sind. 

48.  Des Weiteren und obschon in den Verträgen die Erhaltung der Preisstabilität 

(anders als die Währungsstabilität),  d. h.  die Bewahrung des 

internen Geldwertes, als vorrangiges Ziel des ESZB festgelegt ist, haben die 

Mitgliedstaaten weder eine Definition der Preisstabilität noch irgendeine 

quantitative Angabe zum Ziel der Währungsstabilität in die entsprechenden 

Vorschriften aufgenommen. 

49.  Nach Beurteilung der griechischen Regierung bestätigt sich auch auf diese 

Weise der Wille der Mitgliedstaaten,  die  sachliche Zuständigkeit der EZB 

für die Festlegung und die Quantifizierung der entsprechenden Volumen zu 

begründen. 

50.  Bereits 1998 kam der EZB-Rat zu einer entsprechenden Festlegung und 

bestimmte, dass der Anstieg des Harmonisierten 

[Or. 10] 

Verbraucherpreisindexes  (HVPI)  „2 %  jährlich nicht übersteigen darf“, 

während im Mai 2003 dieses Ziel mit dem Ergebnis überarbeitet wurde, dass 

nun  „eine Preissteigerungsrate von annähernd, jedoch unterhalb  2 % 

beizubehalten“ sei. 

51.  Folglich muss das Eurosystem die Preisstabilität nach oben sowie nach 

unten  wahren  (EZB, Pressemitteilung vom 8. Mai 2003, The  ECB’s 

monetary policy strategy; ECB, „The Monetary Policy of the ECB“, Third 

Edition, May 2011, S. 9). 

52.  Unter den vorhandenen Instrumenten zur Anwendung der Währungspolitik, 

die die Satzung vorsieht,  spielen die in Art. 18 der Satzung geregelten 

Offenmarkt-  und Kreditgeschäfte eine vorrangige Rolle für die 

Beeinflussung der Zinssätze, für die Verwaltung der Marktliquidität und für 

die Ausrichtung  der Währungspolitik (d. h.  für die Anwendung  der 

Währungspolitik). 

53.  Sämtliche relevanten 

Liquiditätsgewährungen 

des Eurosystems 

(ausgenommen  Devisenaustauschgeschäfte) beruhen auf individuellen 

Vermögenswerten,  die  entweder im Wege der Eigentumsübertragung  (im 

Falle von endgültigen Transaktionen und Wiederkaufsvereinbarungen) oder 

aber im Wege der Verpfändung, der Abtretung oder der Begründung einer 

anderen Belastung  (im Falle der Darlehen gegen Pfand) von den 

Vertragsparteien übergeben werden. 
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54.  Die anerkannten Vermögenswerte lassen sich unterscheiden in marktfähige 

und nicht marktfähige. Zu den marktfähigen Vermögenswerten, die die EZB 

und die nationalen Zentralbanken im Rahmen der Durchführung von 

währungspolitischen Geschäften erwerben können, gehören zweifellos auch 

die Staatsanleihen/staatliche Wertpapiere, sofern sie auf dem Sekundärmarkt 

erworben wurden und bestimmte Eignungskriterien erfüllt sind. 

55.  Art. 123 AEUV untersagt  der EZB und den nationalen Zentralbanken den 

direkten Ankauf von Staatsanleihen von einem emittierenden Mitgliedstaat, 

d. h. allein auf dem Primärmarkt. 

56.  Hätten  die  Mitgliedstaaten jeden  Kauf von Staatsanleihen untersagen 

wollten,  so hätte eine allgemeine Verbotsvorschrift ihres Ankaufs ohne 

weitere Klarstellung hinsichtlich der Person des Verkäufers genügt. 

57.  Sinn und  Zweck des OMT-Programms ist es, eine einheitliche 

Währungspolitik der EZB aufrechtzuerhalten  und  sicherzustellen, dass die 

Ausrichtung dieser Politik ordnungsgemäß in die reale [Or. 11] Wirtschaft 

in der  gesamten Eurozone übertragen  wird,  oder anders formuliert  die 

Wiederherstellung des angemessenen  Transmissionsmechanismus  der 

Geldpolitik (ECB, „The Monetary Policy of the ECB“, Third Edition, May 

2011, S. 58-62). 

58.  Die Störung  des  vorgenannten Mechanismus,  die vorliegend durch die 

ernsthafte  Fehlfunktion des Preisbildungsmechanismus  beim Ankauf von 

Staatsanleihen von Staaten der Eurozone in Verbindung mit den besonders 

hohen Risikoversicherungsprämien  bei den Preisen bestimmter 

Staatsanleihen sowie durch die Zersplitterung des Finanzmarkts belegt wird, 

hat  eine unangemessene  Übertragung der zentral festgelegten 

Währungspolitik zur Folge. 

59.  Insbesondere unbegründete Ängste der Investoren hinsichtlich der Stabilität 

des Euro oder hinsichtlich  dessen  Reversibilität  hatten  ungerechtfertigte 

Zinsaufschläge bei den Staatsanleihen zur Folge und führten daraufhin zur 

Beeinflussung der Darlehenszinsen und somit der 

Finanzierungsmöglichkeiten  der Kreditinstitute  und der Unternehmen in 

bestimmten  Mitgliedstaaten. Dies wiederum  hatte zur Folge, dass die 

Währungspolitik der EZB nicht gebührend auf  die gesamte Eurozone 

übertragen wurde (EZB, Monatsbericht, September 2012). 

60.  Der im OMT-Beschluss vorgesehene Ankauf von Staatsanleihen auf dem 

Sekundärmarkt,  d. h.  von anderen Anbietern  (als dem Emittenten der 

Anleihen),  an die der Kaufpreis geleistet  wird,  stellt offenkundig keine 

monetäre Haushaltsfinanzierung des Emittenten dar. 

61.  Nach Auffassung der griechischen Regierung ist es offensichtlich, dass der 

potenzielle Ankauf  von Staatsanleihen  am Sekundärmarkt, wie im 
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OMT-Beschluss ausgeführt, weder darauf abzielt noch in der Lage ist, die 

Marktanreize  zu umgehen und dem  Markt  einheitliche Zinssätze 

aufzuerlegen. 

62.  Die angekündigte Politik der EZB hat vielmehr zum Ziel, durch Anpassung 

des Zinsniveaus unter 

normalen Marktbedingungen 

den 

Transmissionsmechanismus der Geldpolitik zu rehabilitieren,  um ihr 

vorrangiges Ziel der Preisstabilität schlussendlich effektiv zu erfüllen. 

63.  Der EZB steht bei der Ausübung der Währungspolitik unbestrittenermaßen 

ein weites  Ermessen  zu, sowohl hinsichtlich der Quantifizierung der 

[Or. 12]  Ziele im Zusammenhang  mit der Preisstabilität als auch 

hinsichtlich der Bestimmung der Maßnahmen zu deren Sicherstellung. 

64.  Ein  etwaiges Gebrauchmachen von dem im OMT-Beschluss  genannten 

Instrument (d. h. dem Instrument des Ankaufs von Staatsanleihen auf dem 

Sekundärmarkt unter bestimmten Voraussetzungen) durch die EZB  als 

Maßnahme zur Sicherstellung des vorrangigen Ziels des ESZB fällt 

offensichtlich  in den Bereich ihrer ausschließlichen  Zuständigkeit für die 

Planung und die Durchführung der Währungspolitik. 

65.  Die Möglichkeit, dass eine währungspolitische Maßnahme die allgemeinen 

Wirtschaftspolitiken  der Union oder die  allgemeine Wirtschaftslage 

beeinflusst, wird weder durch die Verträge verboten  noch  vermag sie,  ein 

währungspolitisches Instrument der EZB in ein Instrument zur Ausübung 

von Wirtschaftspolitik durch die EZB zu verwandeln. 

66.  In jedem Fall ist auch das Eurosystem verpflichtet, die Politiken der Union 

entsprechend den Bestimmungen der Verträge zu unterstützen. 

67.  Die Währungspolitik und die Wirtschaftspolitik als zwei voneinander völlig 

unabhängige Politiken  oder sogar  als zwei per Definition zwingend 

miteinander  konkurrierende Politiken  anzusehen,  ist  in jeder Hinsicht 

(institutionell, wissenschaftlich und tatsächlich) offensichtlich falsch. 

68.  Die Erreichung von Währungsstabilität stellt zweifellos den besten Beitrag 

der Währungspolitik zur Finanzstabilität und zum Wirtschaftswachstum dar. 

Umgekehrt unterstützten  Finanzstabilität und ein  reibungsloses 

Funktionieren 

der Märkte 

eine 

gebührende 

Funktion des 

Transmissionsmechanismus der Geldpolitik,  der wiederum die Erreichung 

des Ziels der Preisstabilität ermöglicht. 

69.  Nach Auffassung  der  griechischen  Regierung ist es für den Gerichtshof 

unerheblich,  ob ein Ziel,  eine Maßnahme  oder ein Instrument der 

Währungspolitik in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft ein 

Ziel,  eine Maßnahme oder  ein Instrument der Wirtschafts-  oder einer 

sonstigen Politik darstellt. 
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70.  Ferner  stellt  der Umstand, dass der Ankauf von Staatsanleihen  (auf der 

Grundlage des OMT-Beschlusses, der die Währungsstabilität zum Ziel hat) 

von 

wirtschaftspolitischen Hilfsprogrammen der Europäischen 

Finanzstabilisierungsfazilität oder des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

abhängig gemacht wird, die  als Ausübung von Wirtschaftspolitik 

makroökonomische, strukturelle und  volkswirtschaftliche Veränderungen 

seitens der  profitierenden  Mitgliedstaaten (Konditionalität)  erfordern, 

offensichtlich  [Or.13]  auch eine praktische  Unterstützung der 

Unionspolitiken dar. Diese Tatsache führt ändert jedoch nichts daran, eine 

Maßnahme und ein Instrument als währungspolitisch einzuordnen. 

71.  Eine Trennung des OMT-Programms von der Einhaltung der Bedingungen, 

unter denen die Mitgliedstaaten von den  Finanzhilfen  der entsprechenden 

Europäischen  Mechanismen profitiert  haben, könnte im Gegenteil für die 

EZB Fragen aufwerfen, die die Wirtschaftspolitik der Union  gefährden 

könnten. 

72.  Doch auch die sogenannte „Selektivität“, d. h. die Tatsache, dass lediglich 

der Ankauf von Staatsanleihen bestimmter Mitgliedstaaten vorgesehen ist, 

stellt keine Überschreitung der Aufgabe der EZB dar. 

73.  Die Währungspolitik innerhalb des Eurosystems ist tatsächlich einheitlich 

und muss dies auch sein. Ein Teil der währungspolitischen Instrumente, wie 

z. B.  die Festlegung der Referenzzinssätze  und der notwendigen 

Mindestreserven,  erfahren tatsächlich eine einheitliche Anwendung und 

Geltung.  Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass  alle währungspolitischen 

Instrumente  einheitlich und unabhängig von den jeweiligen Umständen 

eingesetzt  werden müssen.  Eine Pflicht zur einheitlichen Anwendung 

allgemein und ohne Unterscheidung  für alle  Offenmarktgeschäfte  und 

insbesondere für alle Ankäufe von Staatsanleihen besteht folglich nicht (und 

kann auch gar nicht bestehen). 

74.  Die Tatsache, dass bestimmte  Mittel  oder Instrumente zur Ausübung der 

einheitlichen Währungspolitik sich ihrer Natur nach und entsprechend dem 

Grad  der Störung  des  Transmissionsmechanismus der Geldpolitik  je nach 

Mitgliedstaat unterscheiden, sofern besondere Umstände vorliegen und die 

Bedingungen und  Voraussetzungen  erfüllt werden, die das Eurosystem ad 

hoc  und  somit  „selektiv“ stellt,  ist keine Neuerung,  sondern nur logische 

Konsequenz. 

75.  Die sogenannte Selektivität des OMT-Beschlusses erklärt sich –  und wird 

notwendigerweise verursacht –  durch den unterschiedlichen  Grad der 

Störung  des  Transmissionsmechanismus der Geldpolitik unter den 

Mitgliedstaaten und somit durch  die  unterschiedliche  Notwendigkeit einer 

Einwirkung seitens des Eurosystems, um  eine ausreichende 

Funktionsfähigkeit des besagten Mechanismus wiederherzustellen. 
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76.  Die EZB würde  tatsächlich gegen ihre  Hauptaufgabe verstoßen,  wenn sie 

entweder den (unterschiedlichen) Grad der Störung des geldpolitischen 

Transmissionsmechanismus  innerhalb der Eurozone verkennen würde  oder 

aber,  obschon sie ihn erkennt,  nicht dafür sorgte,  [Or. 14]  gerade die 

Maßnahmen zu ergreifen, die zur Sicherstellung seiner gebührenden 

Funktion erforderlich und angemessen sind. 

77.  Entsprechend dem bereits zur „Konditionalität“  des OMT-Beschlusses 

Gesagten kann die erwähnte „Parallelität“ des OMT-Programmes nicht als 

wirtschaftspolitisches Mittel angesehen werden. 

78.  Der  im  OMT-Beschluss vorgesehene Ankauf von Staatsanleihen auf dem 

Sekundärmarkt zu währungspolitischen Zwecken kann offensichtlich  nicht 

als  unionsrechtlich unerlaubte „Paralleltätigkeit“  zu der Möglichkeit des 

Ankaufs von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt nach Art. 18 des 

Vertrags zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus, der 

anderen Zwecken dienen soll, bezeichnet werden. 

79.  Eine Anerkennung der Theorie einer unerlaubten Paralleltätigkeit der EZB 

würde der EZB die Möglichkeit  nehmen,  Staatsanleihen bestimmter 

Mitgliedstaaten anzukaufen; anders gesagt würde dies unter klarem Verstoß 

gegen primäres Unionsrecht zu einem zumindest teilweisen  Verlust eines 

ihrer Rechte führen, das zur Erreichung ihres vorrangigen Ziels eingerichtet 

worden ist. 

80.  Unter Berücksichtigung der Kriterien für die „Konditionalität“  und die 

„Parallelität“  des OMT-Beschlusses, die,  wie im Ersuchen  des nationalen 

Gerichts ausgeführt,  eine vollständige Anpassung des begünstigten  Staates 

an die Bedingungen des von den europäischen Mechanismen durchgeführten 

Finanzhilfeprogramms  voraussetzen, stellt sich für die  griechische 

Regierung die Frage, wie der Ankauf von Staatsanleihen auf der Grundlage 

des OMT-Beschlusses gleichzeitig zu einer Umgehung der 

Finanzhilfeprogramme der EFSF oder des ESM führen kann und wie darin 

im Übrigen  eine  Überschreitung des Mandats der EZB gesehen werden 

kann. 

81.  Es  ist klar, dass die im ESM-Vertrag vorgesehenen Ankäufe von 

Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt vom Gouverneursrat  (Board of 

Governors) des ESM beschlossen werden und nur verwirklicht werden 

können,  sofern  „außergewöhnliche Umstände für den Finanzmarkt und 

Gefahren für die Finanzstabilität“ vorliegen. 

82.  Im Gegensatz hierzu werden etwaige Ankäufe nach dem OMT-Beschluss 

von einem von den nationalen Regierungen unabhängigen EZB-Rat 

getroffen; sie erfolgen nur, [Or.15] sofern eine Störung des geldpolitischen 

Transmissionsmechanismus festgestellt werden kann (und auch nur solange 
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diese anhält), sofern die Bedingungen  der oben genannten 

Finanzhilfeprogramme  erfüllt werden und der Mitgliedstaat Zugang zum 

Anleihenmarkt besitzt oder wiedererlangt. 

83.  Folglich werden etwaige Ankäufe im Rahmen des OMT-Programms, selbst 

wenn sie parallel oder in engem zeitlichem Zusammenhang mit Ankäufen, 

wie sie ausdrücklich vom ESM-Vertrag vorgesehen werden, stattfinden, von 

einem nach den Verträgen völlig  unabhängigen Organ beschlossen  und 

erfolgen unter Bedingungen, die sich von letzteren Ankäufen unterscheiden, 

mit dem Ziel, das vorrangige und eigenständige Ziel des Eurosystems, d. h. 

die Währungsstabilität, zu gewährleisten. 

84.  Zur Beantwortung der zweiten Vorlagefrage muss zunächst der Zweck, den 

Art. 123 AEUV mit dem  Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung 

verfolgt, erforscht werden. 

85.  Die  betreffende  Vorschrift des Vertrags dient einem dreifachen Zweck:  a) 

sicherzustellen, dass das Eurosystem zur Erfüllung seines vorrangigen Ziels, 

nämlich  der Gewährleistung  der Preisstabilität,  in der Lage ist, b) die 

Unabhängigkeit der nationalen Zentralbanken zu bewahren, und c) dass die 

nationalen Zentralbanken zur notwendigen fiskalischen Disziplinierung 

beitragen (Committee of Governors,  „Monetary Financing of Budget 

Deficits in Stage Three“, June 19, 1991, S. 2-4). 

86.  Nach Auffassung der griechischen Regierung ist es offensichtlich, dass der 

OMT-Beschluss, der sich auf Ankäufe von Staatsanleihen durch die EZB 

und die nationalen Zentralbanken auf dem Sekundärmarkt bezieht, nicht 

gegen den Wortlaut der Vorschrift des Art. 123 AEUV verstößt. 

87.  Darüber hinaus verstößt der OMT-Beschluss auch nicht gegen den Sinn und 

Zweck des Verbots der monetären Haushaltsfinanzierung,  da er den  drei 

oben genannten Zielen  der Vorschrift nicht zuwiderläuft,  sondern ihnen 

vielmehr aktiv dient. 

88.  Im Einzelnen zielt  der OMT-Beschluss  erstens  ausdrücklich auf die 

„Gewährleistung einer gebührenden  Übertragung  und des einheitlichen 

Charakters der Geldpolitik“ ab. 

89.  Zweitens werden die möglichen Ankäufe von Staatsanleihen vom EZB-Rat 

beschlossen, und zwar „mit umfassendem Ermessensspielraum und im Sinne 

des Ziels der Erhaltung der Preisstabilität handelnd“. [Or. 16] 

90.  Drittens wird  eine  mögliche Umsetzung  des Programms  nicht unabhängig 

vom Haushaltsverhalten eines Mitgliedstaats erfolgen,  sondern unter der 

Bedingung,  dass die von ihm übernommenen Verpflichtungen hinsichtlich 

seiner fiskalischen Disziplinierung  vollständig erfüllt werden 

 

 

15 



SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNGEN DER HELLENISCHEN REPUBLIK – RECHTSSACHE C-62/14 

(Pressemitteilung der EZB vom 6. September 2012, Technische Merkmale 

der OMT). 

91.  Insbesondere mit letzterem Punkt korrespondieren auch die Erwägungen des 

Gerichtshofs zu Art. 125 AEUV (no bailout clause) und des ESM im Urteil 

Pringle, die  aufgrund der Identität des  Gründe  auch auf Art. 123 AEUV 

übertragen werden können  (Urteil  des Gerichtshofs vom 27.  November 

2012,  C-370/12, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 

Rn. 143). 

92.  Die Tatsache, dass von den  bezweckten Ankäufen  von Staatsanleihen auf 

dem Sekundärmarkt positive Auswirkungen auf die entsprechenden 

Zinssätze erwartet werden,  stellt  für sich allein keine hinreichende 

Grundlage für die Annahme dar, dass so gegen das Verbot der monetären 

Haushaltsfinanzierung verstoßen oder dieses umgangen wird. 

93.  Eine derartige  Schlussfolgerung würde zunächst verkennen, dass jedes 

währungspolitische Geschäft –  von der Festlegung der Referenzzinsen  und 

der  zwingenden Mindestreserven  bis zu den Offenmarktgeschäften  – 

zumindest unter normalen Umständen Auswirkungen auf die 

Darlehenszinsen der Staaten hat und folglich auch die Möglichkeit ihrer 

Finanzierung bis zu einem gewissen Grad beeinflusst. 

94.  Darüber  hinaus  wäre logische Folge einer  solchen  weiten  Auslegung des 

Verbots des Art. 123 AEUV die Notwendigkeit,  im primären Unionsrecht 

den Ankauf von Staatsanleihen zu untersagen, und zwar nicht nur auf dem 

Primär-, sondern auch auf dem Sekundärmarkt. 

95.  Die Veröffentlichung des OMT-Beschlusses enthält aus offensichtlichen und 

unbestritten taktischen Gründen eine Bezugnahme auf zunächst einmal nicht 

bestehende  quantitative  Begrenzungen, ein Umstand, der  keinesfalls die 

Frage einer Vereinbarkeit des Beschlusses mit Art. 123 AEUV aufwerfen 

kann. 

96.  Offenkundig hat das OMT-Programm auch keinesfalls den unbegrenzten 

Ankauf von Staatsanleihen zum Gegenstand und sieht einen solchen auch 

nicht vor. 

97.  Die Tatsache, dass das OMT-Programm a) sich ausdrücklich an bestimmte 

Mitgliedstaaten richtet,  die entweder  konkreten  Finanzhilfeprogrammen 

zustimmen werden oder sich bereits in diesen befinden, die ihren 

diesbezüglichen Verpflichtungen nachkommen und die ihren Zugang zu den 

Märkten wiedererlangen, und b) Titel von kürzerer Fälligkeit betreffen wird, 

also Staatsanleihen mit einem Fälligkeitszeitraum  von ein bis drei Jahren, 

die bekanntlich einen relativ kleinen Prozentsatz der emittierten 

Staatsanleihen ausmachen, belegt im Gegenteil auch in der Praxis, dass die 

möglichen Ankäufe quantitativ begrenzt sein werden. 
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98.  Ein  Widerspruchs zu  Art. 123 AEUV ergibt sich auch  nicht  etwa  daraus, 

dass die Veröffentlichung des OMT-Beschlusses nicht ausdrücklich auf den 

zeitlichen Abstand  zwischen der  Emission  von Staatsanleihen auf dem 

Primärmarkt und deren Ankauf vom Eurosystem auf dem Sekundärmarkt 

Bezug nimmt. Dies kann auch nicht als Absicht  des Eurosystems dahin 

gehend ausgelegt werden, die Preisbildung auf dem Markt zu beeinflussen 

oder sogar zu verhindern. 

99.  Es ist somit offensichtlich, dass der OMT-Beschluss die Grenzen zwischen 

Primär- und Sekundärmarkt nicht abhebt. 

100.  Dass die Dauer, für die auf der Grundlage des OMT-Programms künftig zu 

erwerbende  Staatsanleihen  gehalten werden müssen, nicht im Voraus 

festgelegt ist, erklärt sich durch das Ziel des Programms,  das in der 

Wiederherstellung 

eines 

angemessenen währungspolitischen 

Transmissionsmechanismus liegt. 

101.  So, wie das Eurosystem das Programm umsetzen und Ankäufe tätigen kann, 

sofern es vorher eine unangemessene  Funktion dieses  Mechanismus 

festgestellt hat, muss  es auch über den genauen Zeitraum des Haltens der 

erworbenen Anleihen nach den jeweiligen währungspolitischen 

Bedürfnissen entscheiden können. 

102.  Die Tatsache, dass es dem  Eurosystem zunächst,  ohne dass eine 

Verpflichtung bestünde,  gestattet ist,  sämtliche  oder einen Teil der 

erworbenen Anleihen bis zu ihrer Fälligkeit zu halten, bedeutet nicht, dass 

das Eurosystem sie tatsächlich bis zu ihrer Fälligkeit halten wird, oder dass 

dies für jeden Fall anhand zufälliger oder willkürlicher Kriterien entschieden 

wird. 

103.  Der EZB-Rat ist im Gegenteil verpflichtet, über den Zeitraum des Haltens 

danach  zu entscheiden,  wie  die allgemein festgelegte  Währungspolitik  im 

jeweiligen Zeitraum übertragen wird, er muss also ein Ermessen hinsichtlich 

der Dauer des Haltens der angekauften Staatsanleihen besitzen. [Or.18] 

104.  Folglich verstößt der OMT-Beschluss auch aus dem vorgenannten Grund 

nicht gegen Art. 123 AEUV. 

105.  In Bezug auf das befürchtete Ausfallrisiko wird darauf hingewiesen, dass 

zur Beurteilung der Frage, inwiefern das aus der Bonität der anzukaufenden 

Staatsanleihen erwachsende Risiko  zu  einer Umgehung des Verbots nach 

Art. 123 AEUV führen kann  oder nicht, eine Reihe von Faktoren zu 

beachten ist. 

106.  Erstens wird von den währungspolitischen Umsetzungsinstrumenten  des 

Eurosystems  nicht zur Gewinnerhöhung  oder zur  Schadensvermeidung für 
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die Zentralbanken Gebrauch gemacht,  sondern allein zur Erfüllung des 

vorrangigen vertraglichen Ziels. 

107.  Die Tatsache, dass bestimmte geldpolitische  Geschäfte  im Vergleich zu 

anderen Geschäften möglicherweise erhöhte Bilanzrisiken für die EZB und 

die nationalen Zentralbanken mit sich bringen,  sagt erstens  absolut nichts 

über ihre Rechtmäßigkeit (oder auch ihre Zweckmäßigkeit) aus, sofern diese 

für die Wahrnehmung des Mandats  des  Eurosystems  als erforderlich 

erachtet werden.  Einziges nach dem primären Unionsrecht zuständiges 

Organ für die Beurteilung dieser  Erforderlichkeit ist der EZB-Rat, der 

sowohl institutionell unabhängig ist,  als auch  anerkannte Experten der 

angewandten Wirtschaftstheorie seiner Mitgliedstaaten zusammenführt. 

108.  Zweitens finden die zu prüfenden Ankäufe nicht unter beliebigen 

Voraussetzungen statt. Sie werden im Gegenteil,  wie bereits erwähnt,  de 

facto  quantitativ beschränkt sein und beschlossen,  sofern der betreffende 

Mitgliedstaat bestimmte Haushaltspflichten übernommen hat und diese auch 

erfüllt. Zudem  wird er  einer  regelmäßigen  Kontrolle und Beobachtung 

(monitoring) durch den EZB-Rat  und die zuständigen Ausschüsse  des 

Eurosystems unterzogen, wie dies auch  bei allen anderen 

währungspolitischen Geschäften entsprechend der Fall ist. 

109.  Schließlich werden die möglichen Risiken, die sich aus den fraglichen 

Ankäufen ergeben würden,  hinreichend von entsprechenden vorbeugenden 

Maßnahmen abgedeckt, die dem Eurosystem bekannten Risiken abwenden 

können. Dies geschieht insbesondere mittels Prognosen und Rücklagen. 

110.  Folglich führt das „Ausfallrisiko“,  selbst wenn  man es als real unterstellt, 

nicht bereits für sich  zu der  Schlussfolgerung,  dass das Verbot der 

monetären Haushaltsfinanzierung umgangen wird. [Or. 19] 

111.  Die  hinreichend begründete Zielsetzung und der gesamte  institutionelle 

Rahmen,  innerhalb dessen die möglichen Ankäufe von Staatsanleihen auf 

der Grundlage des OMT-Beschlusses erfolgen werden,  belegen  im 

Gegenteil, dass der betreffende  Beschluss des EZB-Rates weder eine 

Eingehung von übermäßigen Risiken durch das Eurosystem bedeutet, noch 

gegen Art. 123 AEUV verstößt. 

112.  Abschließend sieht der OMT-Beschluss keinen Verzicht des ESZB auf 

dessen gesetzliche Rechte vor, so dass sich folglich auch nicht hypothetisch 

das Problem eines Widerspruchs mit Art. 123 AEUV im Zusammenhang mit 

der Vorgehensweise des Eurosystems im Fall eines Schuldenschnitts stellt. 

113.  Nach alledem meint die griechische Regierung, dass weder der sogenannte 

OMT-Beschluss selbst noch dessen mögliche künftige Durchführung durch 

die EZB gegen eine Vorschrift des Unionsrechts verstoßen oder verstoßen 
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